
Begründung 

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes "Moosbach-Südwest" 

1. Die 1. Änderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 

"Moosbach-Südwest" ist notwendig, da in der ursprünglichen 

Satzungsfassung Dachaufbauten und Dachgaupen unzulässig 

sind. 

Mit dieser Bebauungsplanänderung werden Dachaufbauten 

und Dachgaupen ausnahmsweise zulässig. 

2. Da sich diese Änderung nur unwesentlich auf das Plan

gebiet und die Nachbargebiete auswirkt, hat der Markt

gemeinderat beschlossen auf die Bürgeranhörung zu ver

zichten. 

3. Die Bebauungsplanänderung hat keine Auswirkungen auf die 

Kostenhöhe der Erschließungsanlagen. 

Sulzberg, den V. August 1989 
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